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INHALT UND FORM DES 
KONZERNLAGEBERICHTS

Der vorliegende Geschäftsbericht 2019 enthält den Konzernlage
bericht der ProSiebenSat.1 Group. Der Vergütungsbericht sowie die 
Übernahmerechtlichen Angaben gemäß 315a Abs. 1 HGB befinden sich 
im Abschnitt → An unsere Aktionäre dieses Geschäftsberichts; sie sind 
ebenfalls Bestandteil des geprüften Konzernlageberichts.

WESENTLICHE EREIGNISSE NACH DEM ENDE 
DER BERICHTSPERIODE

Wesentliche Ereignisse nach dem Ende der Berichtsperiode werden 
im → Anhang, Ziffer 39 „Ereignisse nach dem Bilanzstichtag“ , erläutert. Veröf-
fentlichungstermin des Geschäftsberichts 2019 ist der 5. März 2020.

VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN ZUR 
KÜNFTIGEN VERMÖGENS-, FINANZ- UND 
ERTRAGSLAGE

Unsere Prognosen basieren auf aktuellen Einschätzungen zukünftiger 
Entwicklungen. Wir stützen uns dabei auf unsere Budgetplanung sowie 
umfassende Markt- und Wettbewerbsanalysen. Die prognostizierten 
Werte werden in Übereinstimmung mit den im Abschluss angewen-
deten Rechnungslegungsgrundsätzen und in Konsistenz mit den im 
Lagebericht beschriebenen Bereinigungen ermittelt. Prognosen sind 
naturgemäß jedoch mit gewissen Unsicherheiten verbunden, die zu 
positiven oder negativen Planabweichungen führen können. Sollten 
Unwägbarkeiten eintreten oder die den vorausschauenden Aussa-
gen zugrundeliegenden Prämissen nicht weiter zutreffen, könnten 
die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den getroffenen Aussa-
gen oder implizit zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen.

Entwicklungen, die diese Prognose belasten könnten, sind zum Bei-
spiel eine geringere Konjunkturdynamik als zum Zeitpunkt der Erstel-
lung dieses Berichts erwartet. Diese und weitere Faktoren werden aus-
führlich im Risiko- und Chancenbericht erläutert. Dort berichten wir 
auch über zusätzliche Wachstumspotenziale; Chancen, die wir bislang 
nicht bzw. nicht vollumfänglich budgetiert haben, könnten sich etwa 
aus unternehmensstrategischen Entscheidungen ergeben. Risiko
potenziale werden systematisch und regelmäßig im Rahmen des kon-
zernweiten Risikomanagementprozesses erfasst. → Künftige wirtschaft

liche und branchenspezifische Rahmenbedingungen  → Risiko- und Chancenbericht

RUNDUNGEN VON ZAHLENANGABEN

Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen 
nicht genau zur angegebenen Summe addieren lassen und dass dar-
gestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten Zahlen wider-
spiegeln, auf die sie sich beziehen.

ERLÄUTERUNGEN ZUM BERICHT

Informationen
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Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwenden-
den Rechnungslegungsgrundsätzen der Konzernabschluss ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt und im Konzernlage-
bericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses 

und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die 
wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung 
des Konzerns beschrieben sind.

VERSICHERUNG DER 
GESETZLICHEN VERTRETER

Unterföhring, den 26. Februar 2020

Max Conze
Vorstandsvorsitzender

Rainer Beaujean
Finanzvorstand

Conrad Albert
Stellvertretender Vorstandsvorsitzender,
Group General Counsel

Informationen
Versicherung der gesetzlichen Vertreter
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES 
UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die ProSiebenSat.1 Media SE

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES 
KONZERNABSCHLUSSES UND DES 
KONZERNLAGEBERICHTS

PRÜFUNGSURTEILE

Wir haben den Konzernabschluss der ProSiebenSat.1 Media SE, 
Unterföhring, und ihrer Tochtergesellschaften (der Konzern) – beste-
hend aus der Konzernbilanz zum 31. Dezember 2019, der Konzern-
Gewinn-und-Verlustrechnung, der Konzern-Gesamtergebnisrechnung, 
der Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung und der Konzern-
Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 
zum 31. Dezember 2019 sowie den Konzernanhang, einschließlich 
einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmetho-
den, geprüft. Darüber hinaus haben wir den Konzernlagebericht der 
ProSiebenSat.1 Media SE vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 
2019 geprüft. Die auf der im Konzernlagebericht angegebene Inter-
netseite veröffentlichte Konzernerklärung zur Unternehmensfüh-
rung nach § 315d HGB, die Bestandteil des Lagerberichts ist, haben 
wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht 
inhaltlich geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonne-
nen Erkenntnisse 

_	 entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen wesentlichen 
Belangen den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den 
ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen 
gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser 
Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens- und Finanzlage des Konzerns zum 31. Dezem-
ber 2019 sowie der Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2019 bis zum 31. Dezember 2019 

_	 vermittelt der beigefügte Konzernlagebericht insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage des Konzerns. In allen wesentlichen Belan-
gen steht dieser Konzernlagebericht in Einklang mit dem Konzern-
abschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend dar. Unser Prüfungsurteil zum Konzernlagebericht erstreckt 
sich nicht auf den Inhalt der oben genannten Konzernerklärung 
zur Unternehmensführung.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu 
keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Konzernab-
schlusses und des Konzernlageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des Kon-
zernlageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und der 

EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden 
„EU-APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü-
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach die-
sen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung 
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und 
des Konzernlageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weiterge-
hend beschrieben. Wir sind von den Konzernunternehmen unabhängig 
in Übereinstimmung mit den europarechtlichen sowie den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß Arti-
kel 10 Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO, dass wir keine verbotenen Nichtprü-
fungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. Wir 
sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs-
urteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht zu dienen.

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der 
Prüfung des Konzernabschlusses

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, 
die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in 
unserer Prüfung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 waren. Diese Sachverhalte 
wurden im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Konzernabschlus-
ses als Ganzem und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils berück-
sichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sach-
verhalten ab.

Nachfolgend beschreiben wir die aus unserer Sicht besonders wich-
tigen Prüfungssachverhalte:

[1] � WERTMINDERUNGSTEST FÜR GESCHÄFTS- ODER 
FIRMENWERTE

Gründe für die Bestimmung als besonders wichtiger 
Prüfungssachverhalt

Die Geschäfts- oder Firmenwerte werden jährlich zum 31. Dezem-
ber des jeweiligen Geschäftsjahres sowie anlassbezogen von den 
gesetzlichen Vertretern der ProSiebenSat.1 Media SE einem Wert-
haltigkeitstest unterzogen, um einen möglichen Abschreibungsbedarf 
zu ermitteln. Das Ergebnis dieser Bewertungen ist in hohem Maße 
davon abhängig, wie die gesetzlichen Vertreter die künftigen Zah-
lungsmittelzuflüsse einschätzen und die jeweils verwendeten Diskon-
tierungszinssätze ableiten.

Vor dem Hintergrund der zugrundeliegenden Komplexität, aufgrund 
der im Rahmen der Bewertung durch die gesetzlichen Vertreter zu 
treffenden Annahmen und Ermessenspielräume, war der Wertmin-
derungstest für Geschäfts- oder Firmenwerte im Rahmen unserer 
Prüfung einer der bedeutsamsten Sachverhalte. Zu den Annahmen 
und Ermessenspielräumen zählen unter anderem die erwartete 
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Geschäfts- und Ergebnisentwicklung der zahlungsmittelgenerieren-
den Einheiten bzw. Gruppen für die nächsten fünf Jahre, die verwen-
dete Wachstumsrate und der verwendete Diskontierungszinssatz.

Prüferisches Vorgehen

Im Rahmen unserer Prüfungshandlungen haben wir den von den 
gesetzlichen Vertretern der ProSiebenSat.1 Media SE implementier-
ten Prozess sowie die Bilanzierungs- und Bewertungsvorgaben zur 
Ermittlung der erzielbaren Beträge von zahlungsmittelgenerierenden 
Einheiten bzw. Gruppen von solchen Einheiten, denen Geschäfts- oder 
Firmenwerte zugeordnet wurden, auf mögliche Fehlerrisiken analy-
siert und uns ein Verständnis über die Prozessschritte verschafft.

Wir haben die dem Bewertungsverfahren zugrunde gelegten Unter-
nehmensplanungen durch einen Vergleich mit den in der Vergangen-
heit tatsächlich erzielten Ergebnissen und aktuellen Entwicklungen 
der Geschäftszahlen analysiert. In die Analyse haben wir auch die 
prognostizierte Marktentwicklung vergleichbarer Unternehmen einbe-
zogen. Bei der Würdigung der zugrunde liegenden Unternehmenspla-
nungen haben wir die erwartete Geschäfts- und Ergebnisentwicklung 
mit den Planungsverantwortlichen erörtert und mit den vom Vorstand 
erstellten und vom Aufsichtsrat genehmigten Unternehmensplanun-
gen und der aktuellen Geschäftsentwicklung verglichen.

Unter Einbeziehung unserer internen Bewertungsspezialisten haben 
wir das Bewertungsmodell und die sonstigen wesentlichen Bewer-
tungsannahmen, wie beispielsweise den Diskontierungszinssatz und 
die Wachstumsrate, auf Basis einer Analyse der allgemeinen Markt-
indikatoren beurteilt. Die Ableitung des risikoadjustierten Kapita-
lisierungszinssatzes haben wir gewürdigt, indem wir insbesondere 
die Vergleichsunternehmen hinterfragt, die Marktdaten mit exter-
nen Nachweisen abgeglichen und die rechnerische Richtigkeit über-
prüft haben. 

Um ein mögliches Wertminderungsrisiko zu erkennen, haben wir mit 
Hilfe von eigenen Sensitivitätsanalysen die Ergebnisse des Werthal-
tigkeitstest darüber hinaus daraufhin untersucht, welche Veränderun-
gen in bestimmten Bewertungsparametern zu einem abweichenden 
Urteil hinsichtlich Wertminderungsbedarf auf Ebene der zahlungs-
mittelgenerierenden Einheit führen würden. Dabei wurden sowohl 
exogene als auch endogene Veränderungen der Planungsannahmen 
in den verschiedenen Szenarien betrachtet.

Ergänzend haben wir die Angaben im Konzernanhang zu den wesent-
lichen Ermessensentscheidungen und Schätzungen sowie zu den 
wesentlichen Annahmen bei der Überprüfung für Werthaltigkeit der 
Geschäfts- oder Firmenwerte im Hinblick auf die sich ergebenen Anfor-
derungen der Vorschriften nach IAS 1 und IAS 36 gewürdigt.

Aus unseren Prüfungshandlungen haben sich hinsichtlich des Wert-
minderungstests für Geschäfts- oder Firmenwerte keine Einwendun-
gen ergeben.

Verweis auf zugehörige Angaben

Zu den bezüglich der Geschäfts- oder Firmenwerte angewandten 
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf die 
Angabe im Konzernanhang im Abschnitt (2) „Zusammenfassung 
der wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze“, unter 
Kapitel (C) „Immaterielle Vermögenswerte und Geschäfts- oder Fir-
menwerte“. Für die damit in Zusammenhang stehenden Angaben zu 

Ermessensausübungen der gesetzlichen Vertreter und zu Quellen von 
Schätzungsunsicherheit sowie zu den Angaben zum Geschäfts- oder 
Firmenwert verweisen wir auf die Ausführungen im Abschnitt (17) 
„Geschäfts- oder Firmenwerte“. Dort sind auch Angaben zur Sensiti-
vität der Bewertungsergebnisse enthalten.

[2]  UMSATZREALISIERUNG

Gründe für die Bestimmung als besonders wichtiger 
Prüfungssachverhalt

Die Umsatzerlöse stellen für den Konzern einen bedeutsamen finanzi-
ellen Leistungsindikator dar und unterliegen in den einzelnen Segmen-
ten vielfältigen Geschäftsmodellen. In den Segmenten Entertainment 
und Commerce besteht hierbei, insbesondere für die Existenz sowie 
die zeitgerechte Realisierung der Umsatzerlöse, ein Risiko wesent-
licher falscher Darstellung. Im Segment Entertainment betrifft dies 
hauptsächlich die Übertragung und Verarbeitung von Kampagnen-
daten aus den Vorsystemen, während im Segment Commerce bei der 
Bemessung der Umsatzerlöse, vorrangig aufgrund von Storno- oder 
Rückgaberechten, Schätzunsicherheiten vorliegen. Im Segment Con-
tent Production & Global Sales werden die Umsatzerlöse zu einem 
erheblichen Teil über einen bestimmten Zeitraum nach der Methode 
der Gewinnrealisierung nach dem Fertigstellungsgrad realisiert. Hier-
bei haben die Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter, beispiels-
weise in Bezug auf die erwarteten Gesamtkosten oder den Projektfort-
schritt einen erheblichen Einfluss auf die Realisierung und Bewertung 
der Umsatzerlöse.

Vor dem Hintergrund der Bedeutung und der Komplexität der Umsat-
zerlöse erachten wir die Umsatzrealisierung als besonders wichtigen 
Prüfungssachverhalt.

Prüferisches Vorgehen

Im Rahmen unserer Prüfungshandlungen haben wir die im Konzern-
abschluss der ProSiebenSat.1 Media SE angewandten Bilanzierungs- 
und Bewertungsvorgaben für die Realisierung von Umsatzerlösen 
anhand der in IFRS 15 definierten Kriterien gewürdigt. 

Die Existenz der Umsatzerlöse haben wir für wesentliche, in den Kon-
zernabschluss einbezogene Unternehmen unter anderem durch eine 
Korrelation mit den zugehörigen Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen sowie hiermit im Zusammenhang stehenden Zahlungs-
eingängen untersucht und festgestellte Abweichungen analysiert.

Um das Bestehen der Werbeumsätze zu beurteilen, haben wir im 
Segment Entertainment insbesondere Applikationskontrollen und 
Schnittstellen des ERP-Systems mit Werbeleistungen erfassenden 
Vorsystemen getestet. Zudem haben wir auf Basis von Stichproben 
die Umsatzrealisierung für einzelne Werbekampagnen anhand der 
entsprechenden Verträge nachvollzogen. Im Segment Commerce 
haben wir die Annahmen des Managements für die zugrunde geleg-
ten Storno– und Rückgabequoten auf Basis historischer Erfahrungs-
werte analysiert.

Im Segment Content Production & Global Sales haben wir die erwar-
teten Gesamtkosten in Stichproben anhand der Budgetplanung pro 
Auftragsproduktion beurteilt sowie den Gesamtauftragswert zu den 
geschlossenen Verträgen abgestimmt. Die bis zum Stichtag ange-
fallenen Aufwendungen haben wir in Stichproben anhand der Ein-
gangsrechnungen und Stundenaufstellungen nachvollzogen und 
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deren Zuordnung zu den jeweiligen Auftragsproduktionen analy-
siert. Zusätzlich haben wir die nach IFRS 15 erfasste Teilgewinnre-
alisierung von Aufträgen rechnerisch nachvollzogen. Wir haben die 
in den ausgewiesenen Umsatzerlösen enthaltenen Aufträge unter 
anderem daraufhin analysiert, ob die geplante und realisierte Marge 
aus den Verträgen sich mit unserer Erwartungshaltung an den Pro-
jektverlauf des einzelnen Projektes aus der Entwicklung in vergleich-
baren Projekten deckt.

Aus unseren Prüfungshandlungen haben sich hinsichtlich der Umsatz-
realisierung keine Einwendungen ergeben.

Verweis auf zugehörige Angaben

Die Angaben bezüglich der Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen 
von Umsatzerlösen sind im Konzernanhang in Abschnitt (2) „Zusam-
menfassung der wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrund-
sätzen“ unter dem Kapitel (C) „Umsatzerlöse“ enthalten. Die Aus-
führungen zur Zusammensetzung der Umsatzerlöse finden sich im 
Konzernanhang in Abschnitt (6) „Umsatzerlöse“.

[3] � WERTHALTIGKEIT DES BESTEHENDEN 
PROGRAMMVERMÖGENS

Gründe für die Bestimmung als besonders wichtiger 
Prüfungssachverhalt

Aufgrund der erheblichen Bedeutung für den Konzern wird das grund-
sätzlich den sonstigen immateriellen Vermögenswerten zuzurech-
nende Programmvermögen als separater Posten in der Bilanz dar-
gestellt. 

Sowohl bei der Untersuchung der einzelnen Programmtitel als auch 
bei der Untersuchung der genrebasierten Programmgruppen auf 
Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Wertminderung, haben die 
gesetzlichen Vertreter wesentliche Ermessensspielräume bezüglich 
der Planung des künftigen Einsatzes des Programmvermögens und 
der Einschätzung dessen Erlöspotentials. Anhaltspunkte liegen bei-
spielsweise vor, wenn die Ausstrahlung eines Programmtitels oder 
einer Gruppe von Programmtiteln aufgrund mangelnder Vermarktbar-
keit oder einer strategischen Neuausrichtung des Programminhalts 
nicht mehr wahrscheinlich ist. Es besteht daher insgesamt das Risiko 
für den Konzernabschluss, dass Wertminderungen des Programmver-
mögens nicht in ausreichender Höhe erfasst werden. 

Wir erachten das Programmvermögen aufgrund seiner strategischen 
Relevanz sowie aufgrund der ermessensbehafteten Bewertung als 
besonders wichtigen Prüfungssachverhalt.

Prüferisches Vorgehen

Im Rahmen unserer Prüfungshandlungen haben wir die Einschätzung 
der gesetzlichen Vertreter bezüglich des Vorliegens von Anhaltspunk-
ten, die auf eine eingeschränkte künftige Verwendung hindeuten, mit 
den Verantwortlichen erörtert. Zudem haben wir eigene analytische 
Auswertungen bezogen auf die Anzahl der verfügbaren Ausstrah-
lungen vor dem Hintergrund der Lizenzlaufzeiten der Programmtitel 
und deren letztem Ausstrahlungsdatum vorgenommen, um Hinweise 
auf eine möglicherweise geminderte Einsatzfähigkeit der im Bestand 
befindlichen Programmtitel zu erhalten. 

Zusätzlich haben wir im Rahmen einer Nachschau bezogen auf die 
erfassten Wertminderungen die von den gesetzlichen Vertretern fest-
gelegten Anhaltspunkte zur Identifikation einer Wertminderung auf 
Einzeltitel-Ebene beurteilt. 

Aus unseren Prüfungshandlungen haben sich hinsichtlich der Wert-
haltigkeit des Programmvermögens keine Einwendungen ergeben.

Verweis auf zugehörige Angaben

Die Angaben bezüglich der Bilanzierungs- und Bewertungsgrundla-
gen von Programmvermögen sind im Konzernanhang in Abschnitt (2) 
„Erläuterung der wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrund-
sätzen“ unter dem Kapitel (C) „Programmvermögen“ enthalten. Für 
die damit in Zusammenhang stehenden Angaben zu den zugrunde 
gelegten Annahmen und Schätzungen der gesetzlichen Vertreter 
sowie die Informationen zur Wertentwicklung des Programmvermö-
gens sind im Abschnitt (22) im Konzernanhang beschrieben.

SONSTIGE INFORMATIONEN

Der Aufsichtsrat ist für den Bericht des Aufsichtsrates verantwortlich. 
Im Übrigen sind die gesetzlichen Vertreter für die sonstigen Informati-
onen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die oben 
genannte Konzernerklärung zur Unternehmensführung gem. § 315d 
HGB, ferner die übrigen Teile des Geschäftsberichts, von denen wir 
eine Fassung bis zur Erteilung dieses Bestätigungsvermerks erlangt 
haben, insbesondere:

_	 die Versicherung des gesetzlichen Vertreter gemäß § 297 Abs. 2 
Satz 4 HGB,

_	 den Bericht des Aufsichtsrat nach § 171 Abs. 2 AktG

_	 sowie die Abschnitte „Kennzahlen der ProSiebenSat.1 Group“, 
„Interview mit Max Conze“, „Image Teil“, „Corporate-Governance-
Bericht“, „Die ProSiebenSat.1 Media SE Aktie“, „Erläuterungen zum 
Bericht“, „Kennzahlen: Mehrjahresübersicht Konzern“, „Kennzah-
len: Mehrjahresübersicht Segmente“ und „Finanzkalender“, 

aber nicht den Konzernabschluss, nicht die in die inhaltliche Prüfung 
einbezogenen Konzernlageberichtsangaben, nicht unseren dazuge-
hörigen Bestätigungsvermerk sowie nicht den nichtfinanziellen Kon-
zernbericht.

Unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und Konzernlagebe-
richt erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dem-
entsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine 
andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, 
die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die 
sonstigen Informationen

_	 wesentliche Unstimmigkeiten zum Konzernjahresabschluss, Kon-
zernlagebericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kennt-
nissen aufweisen oder

_	 anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.
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VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN 
VERTRETER UND DES AUFSICHTSRATS FÜR 
DEN KONZERNABSCHLUSS UND DEN 
KONZERNLAGEBERICHT

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des 
Konzernabschlusses, der den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, 
und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen 
gesetzlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, 
und dafür, dass der Konzernabschluss unter Beachtung dieser Vor-
schriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens , Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kont-
rollen, die sie als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines 
Konzernabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beab-
sichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen Ver-
treter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Konzerns zur Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben 
sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. 
Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmen-
stätigkeit zu bilanzieren, es sei denn, es besteht die Absicht den Kon-
zern zu liquidieren oder der Einstellung des Geschäftsbetriebs oder 
es besteht keine realistische Alternative dazu.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Auf-
stellung des Konzernlageberichts, der insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesent-
lichen Belangen mit dem Konzernabschluss in Einklang steht, den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind 
die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die 
Aufstellung eines Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausrei-
chende geeignete Nachweise für die Aussagen im Konzernlagebericht 
erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rech-
nungslegungsprozesses des Konzerns zur Aufstellung des Konzern-
abschlusses und des Konzernlageberichts.

VERANTWORTUNG DES 
ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG 
DES KONZERNABSCHLUSSES UND DES 
KONZERNLAGEBERICHTS

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, 
ob der Konzernabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beab-
sichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und 
ob der Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Konzernabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk 
zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und 
zum Konzernlagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine 
Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und der 
EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü-
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche 
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Ver-
stößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich 
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass 
sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Konzern-
abschlusses und Konzernlageberichts getroffenen wirtschaftlichen 
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und 
bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

_	 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beab-
sichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Kon-
zernabschluss und im Konzernlagebericht, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, 
dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, 
ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrü-
gerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvoll-
ständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft
setzen interner Kontrollen beinhalten können;

_	 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Kon-
zernabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für 
die Prüfung des Konzernlageberichts relevanten Vorkehrungen 
und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter 
den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem 
Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben;

_	 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Ver-
tretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die 
Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestell-
ten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben;

_	 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von 
den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf 
der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesent-
liche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gege-
benheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des 
Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen 
können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsver-
merk auf die dazugehörigen Angaben im Konzernabschluss und im 
Konzernlagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Anga-
ben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modi-
fizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage 
der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prü-
fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten kön-
nen jedoch dazu führen, dass der Konzern seine Unternehmens
tätigkeit nicht mehr fortführen kann;

_	 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt 
des Konzernabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der 
Konzernabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und 
Ereignisse so darstellt, dass der Konzernabschluss unter Beachtung 
der IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und der ergänzend 
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nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen gesetzlichen 
Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens , Finanz- und Ertragslage des Konzerns 
vermittelt;

_	 holen wir ausreichende, geeignete Prüfungsnachweise für die Rech-
nungslegungsinformationen der Unternehmen oder Geschäftstä-
tigkeiten innerhalb des Konzerns ein, um Prüfungsurteile zum Kon-
zernabschluss und zum Konzernlagebericht abzugeben. Wir sind 
verantwortlich für die Anleitung, Überwachung und Durchführung 
der Konzernabschlussprüfung. Wir tragen die alleinige Verantwor-
tung für unsere Prüfungsurteile;

_	 beurteilen wir den Einklang des Konzernlageberichts mit dem Kon-
zernabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm ver-
mittelte Bild von der Lage des Konzerns;

_	 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Kon-
zernlagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den 
zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern 
zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurtei-
len die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben 
aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den 
zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden 
Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unver-
meidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter 
anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung 
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prü-
fung feststellen.

Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen 
eine Erklärung ab, dass wir die relevanten Unabhängigkeitsanforde-
rungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle Beziehungen 
und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenom-
men werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, 
und die hierzu getroffenen Schutzmaßnahmen.

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Über-
wachung Verantwortlichen erörtert haben, diejenigen Sachverhalte, 
die in der Prüfung des Konzernabschlusses für den aktuellen Berichts-
zeitraum am bedeutsamsten waren und daher die besonders wichti-
gen Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte 
im Bestätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder andere Rechts-
vorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE 
RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

ÜBRIGE ANGABEN GEMÄSS ARTIKEL 10 
EU-APRVO 

Wir wurden von der Hauptversammlung am 12. Juni 2019 als Abschluss-
prüfer gewählt. Wir wurden am 15. Juli 2019 vom Aufsichtsrat beauf-
tragt. Wir sind seit dem Geschäftsjahr 2019 als Abschlussprüfer der 
ProSiebenSat.1 Media SE tätig.

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen 
Prüfungsurteile mit dem zusätzlichen Bericht an den Prüfungsaus-
schuss nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) in Einklang stehen.

Wir haben folgende Leistungen, die nicht im Konzernabschluss oder 
im Konzernlagebericht angegeben wurden, zusätzlich zur Abschluss-
prüfung für das geprüfte Unternehmen bzw. für die von diesem 
beherrschten Unternehmen erbracht: Nicht gesetzlich vorgeschrie-
bene Bestätigungsleistungen in Bezug auf Finanzinformationen, Steu-
erberatungsleistungen und Compliance Assessment.

VERANTWORTLICHER WIRTSCHAFTSPRÜFER

Die für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüferin ist Nathalie 
Mielke.

München, den 26. Februar 2020

Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Barth	 Mielke
Wirtschaftsprüfer	 Wirtschaftsprüferin
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An die ProSiebenSat.1 Media SE, Unterföhring

Wir haben den nichtfinanziellen Bericht der ProSiebenSat.1 Media SE 
nach § 289b HGB, der mit dem nichtfinanziellen Bericht des Konzerns 
nach § 315b HGB zusammengefasst ist, sowie den durch Verweisung 
als Bestandteil qualifizierten Abschnitt „Organisation und Konzerns-
truktur“ des Konzernlageberichts für den Zeitraum vom 1. Januar 2019 
bis 31. Dezember 2019 (nachfolgend: zusammengefasster nichtfinan-
zieller Bericht) einer Prüfung zur Erlangung hinreichender Sicherheit 
unterzogen. Sonstige Verweise auf Angaben außerhalb des zusam-
mengefassten nichtfinanziellen Berichts sowie Angaben für Vorjahre 
waren nicht Gegenstand unseres Auftrags.

VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN 
VERTRETER

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für 
die Aufstellung des zusammengefassten nichtfinanziellen Berichts in 
Übereinstimmung mit den §§ 315c i. V. m. 289c bis 289e HGB.

Diese Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft 
umfasst die Auswahl und Anwendung angemessener Methoden zur 
Aufstellung des zusammengefassten nichtfinanziellen Berichts sowie 
das Treffen von Annahmen und die Vornahme von Schätzungen zu 
einzelnen Angaben, die unter den gegebenen Umständen angemes-
sen sind. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die internen Kontrollen, die sie als notwendig bestimmt haben, um 
die Aufstellung des zusammengefassten nichtfinanziellen Berichts zu 
ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbe-
absichtigten – falschen Angaben ist.

ERKLÄRUNGEN DES WIRTSCHAFTSPRÜFERS 
IN BEZUG AUF DIE UNABHÄNGIGKEIT UND 
QUALITÄTSSICHERUNG 

Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit 
den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschrif-
ten und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Überein-
stimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Unsere Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wendet die nationalen 
gesetzlichen Regelungen und berufsständischen Verlautbarungen 
zur Qualitätssicherung an, insbesondere die Berufssatzung für Wirt-
schaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer sowie den IDW Qualitäts
sicherungsstandard: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der 
Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1).

VERANTWORTUNG DES 
WIRTSCHAFTSPRÜFERS

Unsere Aufgabe ist es, auf Grundlage der von uns durchgeführten 
Prüfung ein Prüfungsurteil mit hinreichender Sicherheit über den 
zusammengefassten nichtfinanziellen Bericht abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung des International Stan-
dard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised): „Assurance 
Engagements other than Audits or Reviews of Historical Finan-
cial Information“, herausgegeben vom International Auditing and 
Assurance Standards Board (IAASB), durchgeführt. Danach haben 
wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir mit einer 
hinreichenden Sicherheit beurteilen können, ob der zusammenge-
fasste nichtfinanzielle Bericht der Gesellschaft in allen wesentlichen 
Belangen in Übereinstimmung mit den §§ 315c i. V. m. 289c bis 289e 
HGB aufgestellt worden ist. 

Die Prüfung des zusammengefassten nichtfinanziellen Berichts 
umfasst die Durchführung von Prüfungshandlungen und das Erlangen 
von Prüfungsnachweisen für die in dem zusammengefassten nicht-
finanzielle Bericht enthaltenen quantitativen und qualitativen Anga-
ben, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser 
Prüfungsurteil zu dienen. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt 
im pflichtgemäßen Ermessen des Wirtschaftsprüfers. Dies schließt die 
Beurteilung der Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeab-
sichtigter - falscher Angaben in dem zusammengefassten nichtfinan-
ziellen Bericht ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt 
der Wirtschaftsprüfer das interne Kontrollsystem, das relevant ist für 
die Aufstellung des zusammengefassten nichtfinanziellen Berichts. 
Ziel hierbei ist es, Prüfungshandlungen zu planen und durchzufüh-
ren, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsys-
tems abzugeben. Die Prüfung des zusammengefassten nichtfinanziel-
len Berichts umfasst auch die Beurteilung der bei der Aufstellung des 
zusammengefassten nichtfinanziellen Berichts angewandten Metho-
den, der Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern ermittel-
ten geschätzten Werte sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung 
des zusammengefassten nichtfinanziellen Berichts. 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnach-
weise ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser 
Prüfungsurteil zu dienen.

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN 
WIRTSCHAFTSPRÜFERS ÜBER EINE 

PRÜFUNG ZUR ERLANGUNG 
HINREICHENDER SICHERHEIT
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PRÜFUNGSURTEIL

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonne-
nen Erkenntnisse ist der zusammengefasste nichtfinanzielle Bericht 
der ProSiebenSat.1 Media SE für den Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis 
31. Dezember 2019 in allen wesentlichen Belangen in Übereinstim-
mung mit den §§ 315c i. V. m. 289c bis 289e HGB aufgestellt worden.

VERWENDUNGSZWECK DES VERMERKS

Wir erteilen diesen Vermerk auf Grundlage des mit der ProSiebenSat.1 
Media SE geschlossenen Auftrags. Die Prüfung wurde für Zwecke der 
Gesellschaft durchgeführt und der Vermerk ist nur zur Information 
der Gesellschaft über das Ergebnis der Prüfung bestimmt und nicht 
für andere als bestimmungsgemäße Zwecke zu verwenden. Dieser 
Vermerk ist nicht dazu bestimmt, dass Dritte hierauf gestützt (Ver-
mögens-) Entscheidungen treffen.

AUFTRAGSBEDINGUNGEN UND HAFTUNG

Für diesen Auftrag gelten, auch im Verhältnis zu Dritten, unsere All-
gemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 (www.de.ey.com/
IDW-Auftragsbedingungen). Wir verweisen ergänzend auf die dort 
in Ziffer 9 enthaltenen Haftungsregelungen und auf den Haftungs-
ausschluss gegenüber Dritten. Dritten gegenüber übernehmen wir 
keine Verantwortung, Haftung oder anderweitige Pflichten, es sei 
denn, dass wir mit dem Dritten eine anders lautende schriftliche Ver-
einbarung geschlossen hätten oder ein solcher Haftungsausschluss 
unwirksam wäre. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Aktualisierung 
des Vermerks hinsichtlich nach seiner Erteilung eintretender Ereig-
nisse oder Umstände vornehmen, sofern hierzu keine rechtliche Ver-
pflichtung besteht. Wer auch immer das in vorstehendem Vermerk 
zusammengefasste Ergebnis unserer Tätigkeit zur Kenntnis nimmt, 
hat eigenverantwortlich zu entscheiden, ob und in welcher Form er 
dieses Ergebnis für seine Zwecke nützlich und tauglich erachtet und 
durch eigene Untersuchungshandlungen erweitert, verifiziert oder 
aktualisiert.

München, den 26. Februar 2020

Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Nicole Richter			   Annette Johne
Wirtschaftsprüferin		  Wirtschaftsprüferin
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KENNZAHLEN: 
MEHRJAHRESÜBERSICHT KONZERN

KENNZAHLEN: MEHRJAHRESÜBERSICHT KONZERN in Mio Euro

2019 2018 2017 2016 2015

Umsatzerlöse 4.135 4.009 4.078 3.799 3.261

Adjusted EBITDA 1 872 1.013 1.050 1.018 926

Adjusted EBITDA– Marge (in %) 21,1 25,3 25,8 26,8 28,4

EBITDA 838 570 1.084 982 881

Betriebsergebnis (EBIT) 578 348 820 777 730

Ergebnis vor Steuern 572 344 646 658 604
Den Anteilseignern der ProSiebenSat.1 Media SE 
zuzurechnendes Konzernergebnis 413 248 471 402 391

Adjusted net income 2 387 541 550 536 5 466 7

Bereinigtes Ergebnis je Aktie 1,71 2,36 2,40 2,47 5 2,18 7

Auszahlungen für die Beschaffung von 
Programmvermögen 1.072 1.070 1.048 992 944

Free Cashflow vor M&A 339 244 468 485 470

Free Cashflow 207 – 78 728 – 4 – 1

Cashflow aus Investitionstätigkeit – 1.396 – 1.536 – 894 – 1.623 – 1.522

31.12.2019 31.12.2018 31.12. 2017 31.12. 2016 31.12. 2015

Programmvermögen 1.204 1.113 1.198 1.312 1.252

Eigenkapital 1.288 1.070 1.252 1.432 943

Eigenkapitalquote (in %) 19,5 16,5 19,1 21,7 17,8

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 950 1.031 1.552 1.271 734

Finanzverbindlichkeiten 3.195 3.194 3.185 3.185 2.675

Verschuldungsgrad 3 2,6 2,1 1,66 1.9 2,1

Netto– Finanzverbindlichkeiten 2.245 2.163 1.6326 1.913 1.940

Mitarbeiter 4 7.253 6.583 6.483 6.565 5.584

1	 Um Sondereffekte bereinigtes EBITDA. 
2	Den Anteilseignern der ProSiebenSat.1 Media SE zuzurechnendes Konzernergebnis vor Abschreibungen und Wertminderungen aus Kaufpreisallokationen, bereinigt um Sondereffekte. 

Dazu zählen im sonstigen Finanzergebnis erfasste Bewertungseffekte, Bewertungseffekte aus Put-Options- und Earn-Out-Verbindlichkeiten sowie Bewertungseffekte aus Zins
sicherungsgeschäften. Darüber hinaus werden die aus den Bereinigungen resultierenden Steuereffekte ebenfalls bereinigt.

3	 Verhältnis von Netto-Finanzverbindlichkeiten zum adjusted EBITDA der letzten zwölf Monate.
4	Vollzeitäquivalente Stellen zum Stichtag. 
5	 Angepasst an die mit Beginn des Geschäftsjahres 2017 vorgenommene Verfeinerung der internen Steuerungssystematik sogenannter Non-IFRS-Kennzahlen.  

Detaillierte Informationen enthält der Geschäftsbericht 2016 auf den Seiten 73 und 74.
6	 Nach Umgliederung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente der zur Veräußerung gehaltenen Gesellschaften.
7	 Anpassungen aufgrund der rückwirkenden Bereinigung von Änderungen im beizulegenden Zeitwert von Put-Options- und Earn-Out-Verbindlichkeiten im zweiten Quartal 2016.
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KENNZAHLEN: 
MEHRJAHRESÜBERSICHT SEGMENTE

KENNZAHLEN: MEHRJAHRESÜBERSICHT SEGMENTE in Mio Euro

2019 2018 2017

Entertainment

Außenumsätze 2.518 2.626 2.737

Adjusted EBITDA 1 726 881 898

Adjusted EBITDA-Marge (in %) 2 28,1 32,4 32,1

Content Production & Global Sales

Außenumsätze 652 552 523

Adjusted EBITDA 1 48 31 19

Adjusted EBITDA-Marge (in %) 2 6,6 5,1 3,1

Commerce

Außenumsätze 965 831 818

Adjusted EBITDA 1 98 103 135

Adjusted EBITDA-Marge (in %) 2 10,2 12,3 16,5

1	 Um Sondereffekte bereinigtes EBITDA. 
2	Auf Basis des Gesamtsegmentumsatzes; siehe Anhang, Ziffer 34 „Segmentberichterstattung“.

Informationen
Kennzahlen: Mehrjahresübersicht Segmente
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FINANZ
KALENDER
P R Ä S E N TAT I O N E N  &  E V E N T S  2 0 2 0

05.03.2020 Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2019
Pressekonferenz / Analysten-Telefonkonferenz anlässlich der Zahlen 2019

07.05.2020 Veröffentlichung der Quartalsmitteilung für das 1. Quartal 2020

10.06.2020 Ordentliche Hauptversammlung 2020

31.07.2020 Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2020

05.11.2020 Veröffentlichung der Quartalsmitteilung für das 3. Quartal 2020

Datum Event

Informationen
Finanzkalender
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P R E S S E

ProSiebenSat.1 Media SE 
Konzernkommunikation 
Medienallee 7 
85774 Unterföhring 
Tel.: +49 [0]89 95 07 — 11 45 
Fax: +49 [0]89 95 07 — 11 59 
E-Mail: info@prosiebensat1.com 

I N V E S T O R  R E L AT I O N S

ProSiebenSat.1 Media SE  
Investor Relations 
Medienallee 7 
85774 Unterföhring 
Tel.: +49 [0]89 95 07 — 15 02 
Fax: +49 [0]89 95 07 — 15 21 
E-Mail: aktie@prosiebensat1.com 

H E R A U S G E B E R

ProSiebenSat.1 Media SE 
Medienallee 7  
85774 Unterföhring 
Tel.: +49 [0]89 95 07 — 10 
Fax: +49 [0]89 95 07 — 11 21 
www.ProSiebenSat1.com 
HRB 219 439 AG München 

I N H A LT  &  G E S TA LT U N G

ProSiebenSat.1 Media SE 
Konzernkommunikation 

Strichpunkt Design, Stuttgart/Berlin

P H O T O  C R E D I T S

Katja Hofem, Seite 6 © ProSiebenSat.1 / Myrzik und Jarisch // Jens Mittnacht, Seite 6 © ProSiebenSat.1 / Myrzik und Jarisch // Christiane Heinemann, Seite 6 
© ProSiebenSat.1 / Myrzik und Jarisch // Daisy Rosemeyer-Elbers, Seite 6 © ProSiebenSat.1 / Myrzik und Jarisch // Max Conze, Seite 7 © ProSiebenSat.1 / Myrzik und 
Jarisch // Max Conze, Seite 9 © ProSiebenSat.1 // Vorstand ProSiebenSat.1, Seite 11 © ProSiebenSat.1 / Myrzik und Jarisch // Katja Hofem, Seite 13 © ProSiebenSat.1 / 
Myrzik und Jarisch // restliche Fotos, Seite 13 © Joyn // Dominik Stahl, Seite 14 © ProSiebenSat.1 / Myrzik und Jarisch // Sebastian Romanus, Seite 14 © ProSiebenSat.1 
/ Myrzik und Jarisch // Corinna Milborn & Stefanie Groiss-Horowitz, Seite 15 © ProSiebenSat.1 / Michael Schwendinger // restliche Fotos, Seite 15 © ProSiebenSat.1 / 
Michael Schwendinger / ProSiebenSat.1 PULS 4 // Tim Schiffers, Seite 17 © ProSiebenSat.1 / Julian Essink // restliche Fotos, S. 17 © ProSiebenSat.1 / Julian Essink // 
Jolanda Feigl, Seite 18 © ProSiebenSat.1 / Myrzik und Jarisch // restliche Fotos, Seite 18 © ProSiebenSat.1 // Christiane Heinemann, Seite 19 © ProSiebenSat.1 / Myrzik 
und Jarisch // Jens Mittnacht, Seite 21 © ProSiebenSat.1 / Myrzik und Jarisch // Stefanie Fröhner, Seite 22 © ProSiebenSat.1 / Myrzik und Jarisch // restliche Fotos, Seite 
22 © d-force / © ProSiebenSat.1 // Thomas Wagner, Seite 23 © ProSiebenSat.1 / Myrzik und Jarisch // restliche Fotos, Seite 23 © ProSiebenSat.1 // Daisy Rosemeyer-
Elbers, Seite 25 © ProSiebenSat.1 / Myrzik und Jarisch // restliche Fotos, Seite 25 © ProSieben / © ProSiebenSat.1 // Nadja Pia Wagner, Seite 26 © ProSiebenSat.1 / 
Myrzik und Jarisch // Stefan Zant, Seite 26 © ProSiebenSat.1 / Myrzik und Jarisch // Daniel Rosemann, Seite 27 © ProSiebenSat.1 / Myrzik und Jarisch // restliche Fotos, 
Seite 27 © ProSiebenSat.1 / © ProSieben / Julia Feldhagen // ProSiebenSat.1 Hauptversammlung 2019, Seite 28 © ProSiebenSat.1 / Gert Krautbauer

DIE PROSIEBENSAT.1 GROUP IM INTERNET 
Diese und andere Veröffentlichungen sowie Informationen über die ProSiebenSat.1 Group erhalten Sie im Internet unter der Adresse → www.ProSiebenSat1.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN 

Dieser Bericht beinhaltet zukunftsgerichtete Aussagen über die ProSiebenSat.1 Media SE und die ProSiebenSat.1 Group, die mitunter durch Verwendung der 
Begriffe „erwarten“, „beabsichtigen“, „planen“, „annehmen“, „das Ziel verfolgen“ und ähnliche Formulierungen kenntlich gemacht werden. Eine Vielzahl von Fak-
toren, von denen zahlreiche außerhalb des Einflussbereichs der ProSiebenSat.1 Media SE liegen, beeinflusst die Geschäftsaktivitäten, den Erfolg, die Geschäfts-
strategie und die Ergebnisse der ProSiebenSat.1 Media SE. Zukunftsorientierte Aussagen sind keine historischen Fakten und beinhalten daher bekannte und 
unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den erwarteten Ergebnissen 
abweichen. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Plänen, Zielen, Schätzungen und Prognosen und berücksichtigen Erkenntnisse 
nur bis einschließlich des Datums der Erstellung dieses Berichts. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten sowie anderer wichtiger Faktoren übernimmt die 
ProSiebenSat.1 Media SE keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, derartige zukunftsgerichtete Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse 
und Entwicklungen anzupassen. Obwohl mit größtmöglicher Sorgfalt sichergestellt wird, dass die hierin bereitgestellten Informationen und Fakten zutreffend und 
dass die Meinungen und Erwartungen angemessen sind, wird keine Haftung oder Garantie auf Vollständigkeit, Richtigkeit, Angemessenheit und/oder Genauigkeit 
jeglicher hier enthaltener Informationen und Meinungen übernommen.

IMPRESSUM/
KONTAKTE

Informationen
Impressum/Kontakte
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